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RS OGH 1966/5/25 7Ob56/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1966

Norm

VersVG §158c Abs3

ZPO §228 F

ZPO §240 Abs3

ZPO §411 Ab

Rechtssatz

In der Abweisung eines positiven Feststellungsbegehrens wegen Risikoausschluß (§ 158 c Abs 3 VersVG) ist eine der

materiellen Rechtskraft fähige Negation des Deckungsverhältnisses gelegen; einem Leistungsbegehren, bei dem als

Vorfrage ebenfalls die Deckungsp>icht des Versicherers zu prüfen ist, kann daher mit der Einrede der Rechtskraft

begegnet werden.
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